
 

 

Corona Regelungen für den Aldiana Club Hochkönig 

„Auf zu neuen Gipfeln“ - 30.03.-02.04.2022 
 

Stand 21.02.2022   

Damit wir eine entspannte Veranstaltung genießen können, stellen wir den Schutz der 

Gesundheit unserer Reisebüro–Kollegen, Veranstalterpartner und Mitarbeiter in den 

Mittelpunkt. 

Wir haben uns daher bei Aldiana darauf verständigt, den 2G plus Test Nachweis für diese 

Veranstaltung weiterhin anzuwenden. 

D.h. Ihr benötigen für den Check-in einen gültigen 2G-Nachweis* PLUS TEST, also den  

  Nachweis über eine gültige Impfung oder eine bereits 

durchgemachte Infektion  

  und zusätzlich einen gültigen Test (Antigen 24h, PCR 48h) mit 

Zertifikat von offizieller Stelle. Eine Boosterimpfung ersetzt den Test 

nicht. 

*Details zur Dauer der Gültigkeit findet Ihr weiter unten 
 

Für noch mehr Sicherheit: 
 

1) Wir würden dich bitten, wenn möglich einen PCR Test zu machen und wir beteiligen 

uns mit bis zu 50,- Euro pro Person an den Testkosten. 

Bitte sende eine Kopie der Quittung an vertrieb@aldiana.com, der Betrag wird dann nach 

der Reise mit der Teilnehmergebühr gegenverrechnet. 

Dies gilt für die deutschen Reisebüro -Kollegen, in Österreich sind die PCR Tests kostenlos, 

in der Schweiz kann aktuell an kostenlosen gepoolten Tests teilgenommen werden. 
 

2) Darüber hinaus werden wir dir 3 Antigentests auf dein Zimmer legen und bitten Dich 

um eine verpflichtende, tägliche Selbsttestung auf Vertrauensbasis. Die Tests stellen wir 

Dir kostenlos zur Verfügung. Sollte ein Test ein positives Ergebnis aufweisen, melde dich 

bitte umgehend bei uns! 
 

3) Die FFP2 Maske ist im gesamten Indoor-Bereich zu tragen sowie im Freien, wenn der 

Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, somit auch bei den Workshops. 

Ausnahme: Speisen und Getränke dürfen nur am Platz / Tisch eingenommen werden, hier 

kann die FFP2 Maske natürlich abgenommen werden. 

mailto:vertrieb@aldiana.com


 

 

 

Details zur Dauer der Gültigkeit 

Bei COVID-19 handelt es sich um eine anzeigepflichtige Krankheit nach dem  

Epidemie Gesetz. Die Anzeigepflicht besteht bereits beim bloßen Verdacht einer COVID-19-

Erkrankung. Bei Anzeichen und Symptomen während des Aufenthaltes bitten wir dringend 

darum, umgehend Kontakt mit uns aufzunehmen!   

 

Anzeichen einer COVID-19 Infektion sind unter anderem:   

• Fieber • Husten • Kurzatmigkeit • Atembeschwerden • Geschmacksverlust  

GEIMPFT:   

Bitte zeige uns beim Check-in deinen Impfnachweis (z.B. Grüner Pass).  In Kombination 

mit einem gültigen Lichtbildausweis wird dieser mittels „GreenCheck-App“ validiert.   

GENESEN:   

Alternativ dazu gilt auch eine ärztliche Bescheinigung (Dokument) über eine überstandene 

COVID-19 Erkrankung.  

Die Zimmerkarten werden vor Aushändigung entsprechend desinfiziert. Bitte beachte, dass 

wir aktuell leider keinen Gepäck-Service anbieten können.  

Wie lange ist mein 2G-Status in Österreich gültig?  

Genesene Personen  

• Ein Genesungszertifikat gilt 180 Tage.  

• Eine ärztliche Bestätigung ist für 180 Tage nach einer abgelaufenen Infektion mit SARS-

CoV-2 gültig. Diese muss molekularbiologisch (z.B. PCR-Test) nachgewiesen worden sein.  

• Ein behördlicher Absonderungsbescheid ist ebenfalls für 180 Tage gültig.  

 

Geimpfte Personen  

• Immunisierung durch zwei Teilimpfungen:  

Nach Erhalt der Zweitimpfung beträgt die Gültigkeitsdauer des Impfnachweises 180 Tage 

und es müssen mindestens 14 Tage zwischen den beiden Impfungen verstrichen sein.  

 

• Immunisierung durch eine Impfung:  

Ab dem 22. Tag nach der Impfung mit einem von der EMA zugelassenen  

Impfstoff gegen SARS-CoV-2 mit nur 1 Dosis gilt der Impfnachweis für 180 Tage.   

Impfnachweise über eine Dosis mit Johnson & Johnson verloren mit 3. Jänner 2022 ihre 

Gültigkeit. Daher bedarf es frühestens 14 Tage nach der 1. Dosis eine  

2. Dosis, um weiterhin einen gültigen Impfnachweis zu erhalten.  

 



 

 

• Immunisierung durch Impfung von Genesenen:  

Sofern mindestens 21 Tage vor der Impfung ein positiver molekularbiologischer  

Test auf SARS-CoV-2 vorlag oder zum Zeitpunkt der Impfung bereits ein Nachweis auf 

neutralisierende Antikörper vorliegt, gilt der Impfnachweis bereits ab dem Zeitpunkt der 

Erstimpfung mit einem von der EMA zugelassenen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 für 180 

Tage.  

Weitere Impfungen (3. Dosis bzw. „Booster-Impfung"):  

Nach Erhalt einer weiteren Impfung beträgt die Gültigkeitsdauer des Impfnachweises 

erneut 270 Tage. Zwischen dieser Impfung und einer Immunisierung, bei der nur eine 

Impfung vorgesehen ist, müssen mindestens 14 Tage liegen. Bei allen anderen 

Impfschemata müssen mindestens 120 Tage vergangen sein.  

 

Testangebote in der Region:  

Unter diesem Link findest du alle Corona-Testangebote in der Region:  

Corona Testangebote in Salzburg  

 

 

Diese Maßnahmen werden von ALDIANA zusätzlich zu den gesetzlichen Vorschriften der österreichischen Regierung 

eingeführt. Entsprechende Abweichungen/Ergänzungen sind jederzeit möglich.       

             Stand: 21.02.2022  

  

https://www.salzburg.gv.at/gesundheit_/Seiten/corona-tests.aspx
https://www.salzburg.gv.at/gesundheit_/Seiten/corona-tests.aspx

